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(KOPFERLASS) Vereinbarung zwischen der Bundesre-
publik Deutschland, vertreten durch das Bundesminis-
terium des Innern, dieses vertreten durch das Polizei-
präsidium, dieses wiederum vertreten durch die Poli-
zeidirektion Sankt Augustin und dem Land Nordrhein- 
Westfalen, vertreten durch das Innenministerium zum 
gegenseitigen Kostenverzicht beim Einsatz anlässlich 
des Verdachts auf Vorliegen sprengstoffverdächtiger 

Gegenstände

2056

(KOPFERLASS) 
Vereinbarung 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 
vertreten durch das Bundesministerium des Innern, 

dieses vertreten durch das Polizeipräsidium, dieses wiederum vertreten durch die Polizeidi-
rektion Sankt Augustin und dem Land Nordrhein-Westfalen, 

vertreten durch das Innenministerium 
zum gegenseitigen Kostenverzicht beim Einsatz 

anlässlich des Verdachts auf Vorliegen sprengstoffverdächtiger Gegenstände
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